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Unterschrift

....................................   

Osnabrück, 02.02.2023
Proj. Nr. 21 248 011

M. 1:1.000

PRÄAMBEL

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am
................. dem  Entwurf des Bebauungsplanes und
der Begründung zugestimmt und die
öffentliche  Auslegung  gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen
Auslegung wurden am ............... ortsüblich bekannt
gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes und
der Begründung haben vom ................ bis ................
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Lienen, den ..................

.........................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde hat dem Bebauungsplan nach
Prüfung der Bedenken und Anregungen gemäß § 3
Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ........... als
Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung
beschlossen.

Lienen, den ..................

.........................
Bürgermeister

Die im Planungsbereich dargestellten Flurstücke und
Grenzzeichen sind vollständig und geometrisch
einwandfrei. Die städtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen, sowie Straßen, Wege und Plätze sind
vollständig nachgewiesen. Die Angaben beziehen sich
auf den Aktualitätsstand der Katasterdaten vom
22.02.2022. Höhenangaben und ergänzende
Topographie sind von der Bescheinigung
ausgenommen.

Die Darstellung der Katastergrundlage kann außerhalb
des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
unvollständig sein.

............................., den ...................

...................................................................

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß
§ 10 (3) BauGB am .................. ist dieser
Bebauungsplan rechtsverbindlich  geworden.

Lienen, den .........................

.........................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am
.................. die Aufstellung des Bebauungsplanes
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß
§ 2 Abs. 1 BauGB am .................. ortsüblich bekannt
gemacht.

Lienen, den ..................

.........................
Bürgermeister

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses
Bebauungsplanes ist die Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften beim Zustande- kommen des
Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Lienen, den .......................

.........................
Bürgermeister

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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ÜBERNAHMEN
HINWEISE, KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE

1. Der Planung zugrunde liegende rechtliche Regelwerke (z.B. DIN-Normen, VDI-Richtlinien) können
bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

2. Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für
Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat
Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.
Der LWL-Archäologie für Westfalen - Außenstelle Münster (Tel. 0251/591-8911) oder der Stadt als
Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien) unverzüglich
zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 16 und 17 DSchG NRW).
Der LWL-Archäologie für Westfalen, den Mitarbeiter*innen des Referats Paläontologie und ihren
Beauftragten ist das Betreten des betroffenen Grundstücks zu gestatten, um ggf. archäologische
Untersuchungen durchführen zu können (§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen
sind für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.

3. Wenn sich bei Tiefbauarbeiten etc. der Verdacht auf Kampfmittelvorkommen ergibt, ist die Arbeit
sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittelräumdienst zu verständigen.

4. Für die Außenbeleuchtung sollen nur Leuchtmittel mit einem geringen UV-Licht-Anteil eingesetzt
werden. Hinweis: marktgängige Leuchtmittel sind z. Zt. Natriumdampflampen und LED-Leuchten
(siehe auch Planbegründung). Über bebaute Grundstücksbereiche hinausgehende
Ausleuchtungen und Blendwirkungen sollen zu randlichen Gehölzstrukturen und
Freiraumbereichen vermieden werden. Anstelle von Dauerbeleuchtung wird der Einsatz von
Bewegungsmeldern empfohlen.

5. Baufeldräumungen und Gehölzarbeiten dürfen nur außerhalb der Brutzeit vom 01.10. bis 28.02.
durchgeführt werden. Diese Bauzeitenbeschränkung kann durch eine vorherige Fachbegutachtung
(max. 10 Tage vor Maßnahmenbeginn) und in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde
aufgehoben werden.

GEMEINDE LIENEN
Bebauungsplan Nr. 63
"Wohnmobilstellplatz am 

Entwurf

FESTSETZUNGEN gemäß Planzeichenverordnung

(gemäß § 9 (1)-(7) BauGB und BauNVO in Verbindung mit § 9a BauGB)

FESTSETZUNGEN
Textliche Festsetzungen (gemäß § 9 BauGB, BauNVO)

VERFAHRENSVERMERKE 

Gemeinde Lienen
Bebauungsplan Nr. 63
"Wohnmobilstellplatz am
Hallenfreibad"

3

I Gebäude Katasterbestand

Grundlagen des Bebauungsplanes sind:

· Die §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634)  in der zuletzt geänderten Fassung

· In Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) in der zuletzt geänderten Fassung

· Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) in der zuletzt geänderten
Fassung

· Die Planzeichenverordnung in der Neufassung vom 18.12.1990 (BGBl. I, 1991, S. 58) in der zuletzt
geänderten Fassung

· Die Landesbauordnung (BauO NRW 2018) in der Fassung vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 411 bis 458), in
der zuletzt geänderten Fassung

1. Die Sondergebiete SO1 und SO2 dienen der Erholung im Zusammenhang mit dem temporären
Abstellen von Fahrzeugen für Übernachtungszwecke und der Zurverfügungstellung zugehöriger
Sanitär- und Verwaltungseinrichtungen.
(§ 10 Abs. 2 BauNVO)

1.1 Im Sondergebiet SO1 ist das befristete Abstellen von Motorcaravans (wie Wohnmobile,
Reisemobile, Campingbusse) für Übernachtungen und Kurzaufenthalte zulässig.

1.2 Im Sondergebiet SO2 ist die Unterbringung von Sanitäreinrichtungen, Entsorgungsanlagen
sowie Verwaltungs- und Informationseinrichtungen zulässig, die der Nutzung des SO1-Gebietes
dienen.

2. Die am südlichen Plangebietsrand befindliche Feldhecke ist in ihrem Bestand zu erhalten, vor
dem Betreten zu sichern und bei Ausfällen artgleich neu zu bepflanzen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

3. Die Pflanzgebotsfläche entlang der K31 ist mit standortgerechten heimischen Gehölzen
(mindestens 1 Pflanze / m²) zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

4. Pro 250 m² Sondergebietsfläche ist mindestens 1 hochstämmiger, großkroniger heimischer
Laubbaum zu erhalten bzw. ergänzend zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a, b BauGB)

Beratung  •  Planung  •  Bauleitung

Am Tie 1
49086 Osnabrück

E-Mail: osnabrueck@pbh.org

Telefon
Telefax

Internet: www.pbh.org

(0541) 1819 - 0
(0541) 1819 - 111

Kartenunterlage: Digitale Liegenschaftskarte
Land NRW / Vermessungs- und Katasteramt Kreis Steinfurt (2022)
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)

Kartenunterlage: Amtliche Basiskarte (Schwarz-Weiß) Land NRW (2022)
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Höhe Schachtdeckel in Meter ü. NHN (Normalhöhennull)
- die exakte Höhe ist in der Örtlichkeit zu prüfen109,09 m

Hallenfreibad"  

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Sondergebiete, die der Erholung dienen
(§ 10 BauNVO)

Straßenverkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Feldhecke)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Flächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

Elektrizität
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

bereits abgebrochene Gebäude

Geschossflächenzahl
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse - maximal
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss
in Meter über NHN (Normalhöhennull) - maximal
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

I

FH

OKFF

0,8

0,8

Firsthöhe in Meter über NHN - maximal
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BauGB)

SO

Wohnmobil

Fuß- und RadwegF+R

Offene Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)o

Wohnmobilstellplatz

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)


